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Bebauungsplan Nr. 125  
"Wohnbebauung zwischen Dietersheimer Straße und Am Anger",  
Würdigung der Stellungnahme Eigentümer 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Eigentümers vom 28.11.2016 
 
1) 
Vergrößerung des „TG“-Bereichs bei Bauraum 3: 
Die Lage der TG zwischen und unterhalb der Bauräume 2 und 3 erfordert eine mechanische 
Belüftung der Garage. Der Platzbedarf soll mit einer geringen Erweiterungder „TG“-Fläche 
(ca. 13 m²) südöstlich des Bauraums 3 ausgeglichen werden. Dieser zusätzliche Bereich er-
möglicht weiterhin eine wirtschaftlichere Bauweise aufgrundweniger erforderlicher Ecken von 
erdberührten Bauteilen. (siehe Darstellung Pkt. 1) 
Diese Änderung beeinflusst die Ziele der Bauleitplanung nicht. 
 
2) 
Erschließung des Plangebietes von der Dietersheimer Str.: 
Aufgrund der Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Erschließung des Plangebietes 
von der Dietersheimer Str. aus sind kleine Änderungen der „St“-Bereiche sowie eine 
Änderung des Standortes für Abfallgefäße im Bereich der Bauräume 4 und 5 erforderlich, um 
die Zufahrt zu den Parkplätzen zwischen Bauraum 4 und 5 und zur TG zu ermöglichen sowie 
eine Bewegungsfläche für die Feuerwehr zu schaffen. 
(siehe Darstellung Pkt. 2a und 2b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelle Darstellung:  
 

 
 
 
Darstellung mit Änderungen: 
 

 
 
 
 
 
 



3) 
Haus 5 Balkon im Süden statt 4 m nun 6,5 m lang (B I 2.6): 
Da das Gebäude des Bauraums 5 am historischen Vorbild ausgerichtet werden soll, ist 
eine Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Länge des zulässigen Balkons an der 
Südseite des Baukörpers in Bauraums 5 erforderlich. Zwischenzeitlich aufgetauchte alte 
Bauzeichnungen des Gebäudes Dietersheimer Str. 10 zeigen an der Südseite einen 
längeren Balkon als bisher vorgesehen. 
Diese Änderung unterstützt das Ziel, das Gebäude im Bauraum 5 entsprechend dem 
historischen Vorbild zu gestalten. 
 
Historische Bauzeichnung (Südansicht)  
 

 
 
 
4) 
Die Einschnitte der Dachterrassen in die Dachfläche sollen sich harmonisch in die Dachland-
schaft einfügen. Deshalb soll ergänzend festgesetzt werden, dass die Dachterrassen mit 
einer Stahl-Glas-Konstruktion zu überdachen sind. 
 
5) Art der Nutzung (B I 1) 
Die Nutzungsart im östlichen Teil des Plangebiets soll in ein Mischgebiet geändert werden. 
Damit kann der Prägung als gemischt genutzter Bereich der Dietersheimer Straße Rechnung 
getragen und die ohnehin geplante Nutzungsmischung im Gebäude 5 dauerhaft gesichert 
werden. Die östliche Fläche des Plangebiets ist derzeit als gemischte Baufläche in Form 
eines Dorfgebiets im FNP ausgewiesen. 
 
6) Lärmschutz 
Die Ergebnisse der durchgeführten schallschutztechnischen Untersuchung erfordern bei 
Haus 4 und 5 sowie beim östlichen Parkplatz Planänderungen: 
In Haus 4 sind künftig an der Nordost- und an der Nordwestfassade und in Haus 5 an der 
Nordfassade schallschutztechnische Vorkehrungen zu treffen, um die Schallimmissionen des 
nördlich gelegenen Jugendheims zu reduzieren. Die Parkplätze auf dem westlichen Park-
platz sind teilweise als Garagen- bzw. geschlossene Carportstellplätze auszuführen, um den 
Lärmschutz für die benachbarten Gebäude zu wahren. Um die erforderlichen schallschutz-
technischen Vorkehrungen in der östlichen Giebelseite des Gebäudes 4 in allen Vollge-
schossen auf verschiedene Weise (Wintergarten, verglaster Balkon, Prallscheiben, etc.) 
ermöglichen zu können, soll der dort vorgesehene Erker in allen drei Vollgeschossen 



zulässig sein (bisher nur in zwei). Hierfür wird eine Reduzierung der Abstandsfläche für 
diesen Erker auf 0,5H erforderlich. Dies ist jedoch aufgrund seiner geringen zulässigen 
Abmessungen in Breite und Tiefe vertretbar. Auf der westlichen Giebelseite des Gebäudes  
5 entfällt der dort bisher zulässige Erker und wird durch eine Lärmschutzwand an der nörd-
lichen Grundstücksgrenze, die erweitert (z.B. als Balkon) nutzbar sein soll, ersetzt. Dadurch 
können die zulässigen Schallpegel eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) an der Ostseite 
des Hauses 5 eingehalten werden. Die erweiterte Lärmschutzwand muss aus gestalteri-
schen Gründen einen Abstand von 25 bis 30 cm zur nördlichen Grundstücksgrenze einhal-
ten. 
Aufgrund der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind auf dem westlichen 
Parkplatz im Umkreis von 28 Metern um die bestehenden Nachbargebäude Am Anger 
HausNrn. 8 und 10 die Stellplätze als Garagen anzuordnen und im weiteren Verlauf an der 
nördlichen Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück Am Anger HausNr. 3 in dreiseitig 
geschlossenen Carports zu errichten. Die lärmschützende Anordnung der Garagen und Car-
ports erfordern Abweichungen von der Stellplatz- und Garagensatzung der Gemeinde in Be-
zug auf die Gliederung der Stellplätze durch Bepflanzungsstreifen (§ 4 Abs. 3 Stellplatz- und 
Garagensatzung) und in Bezug auf die Anordnung eines 1 m breiten Bepflanzungsstreifens 
zum Nachbargrundstück (§ 4 Abs. 4 Stellplatz- und Garagensatzung). 
 
7) Klarstellung Dachüberstände 
Damit Haus 5 dem historischen Vorbild entsprechend errichtet werden kann, soll zur Klar-
stellung die Zulässigkeit von Dachüberständen bei den Hauptgebäuden im Plangebiet in den 
textlichen Festsetzungen ergänzt werden. Der Dachüberstand von Haus 5 (Hauptgebäude) 
sollte auf dieser Grundlage am straßenseitigen Giebel (Ostseite) 1,1 m und an den anderen 
drei Seiten jeweils 0,75 m festgesetzt werden. Ein Dachüberstand sollte entsprechend dem 
historischen Vorbild auch an der grenzständig zu errichtenden Nordseite des Gebäudes 5 
zulässig sein. Das entsprechende Flurstück Nr. 10 der Gemarkung Neufahrn liegt jedoch 
nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 125 „Wohnbebauung zwischen Dieters-
heimer Straße und Am Anger“. Eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan ist somit 
für dieses Grundstück nicht möglich. Eine entsprechende Regelung für das dienende Grund-
stück ist in der abzuschließenden städtebaulichen Vereinbarung festzuhalten.Für die Gebäu-
de 1 bis 4 soll zudem ein Dachüberstand von maximal 0,5 m festgesetzt werden. 
 
8) Klarstellung zu den technischen Anlagen 
Zur Klarstellung soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden, dass technische 
Anlagen wie z.B. Be- und Entlüftungseinrichtungen auch außerhalt der Baulinien und Bau-
grenzen liegen dürfen. 
 
 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die 
Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 1) 
Die Erweiterung der TG-Fläche dient der Errichtung einer mechanischen Belüftung. Darüber 
hinaus erfordert diese Bauweise weniger Ecken von erdberührten Bauteilen, was eine sinn-
vollere Bauausführung zur Folge hat. Die Änderung ist daher zu befürworten. 
 
Zu 2) 
Die Änderungen hinsichtlich der Standorte für die Abfallgefäße sind nachvollziehbar und aus 
Sicht der Feuerwehr zu befürworten. Die Änderung ist daher zu begrüßen. 
 



Zu 3) 
Die Verlängerung des Balkons im Süden von Haus 5 von bisher 4 m auf 6,5 m Länge er-
scheint sinnvoll, da zwischenzeitlich aufgetauchte historische Bauzeichnungen des Gebäu-
des dies bescheinigen. Mit seiner historisch geprägten äußeren Gestaltung passt sich dieses 
Gebäude zudem an die sich in der unmittelbaren Umgebung befindlichen Baudenkmäler 
„ehemaliges Mesnerhaus“ und „Kirche St. Wilgefortis“ an.  
 
Zu 4) 
Der Errichtung einer Stahl-Glas-Konstruktion über den Dacheinschnitten wird zugestimmt. 
Das Gestaltungsziel, möglichst geschlossene Dachflächen zu erreichen, wird dadurch er-
halten. Die Glaskonstruktion muss nach außen geneigt sein. 
 
Zu 5.) 
Die Art der Nutzung wird entsprechend festgesetzt. 
 
Zu 6.)  
Die hinsichtlich des Lärmschutzes notwendigen Änderungen werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Zu 7.) 
Der Dachüberstand von Gebäude 5 wird entsprechend dem historischen Bestand in der Bau-
leitplanung festgesetzt. Ein entsprechendes Aufmaß hat noch zu erfolgen. Ebenso wird ein 
Dachüberstand von maximal 0,5 m für die Neubauten (Gebäude 1 bis 4) festgesetzt. 
 
Zu 8.) 
In der Bauleitplanung wird festgesetzt, dass technische Anlagen wie z.B. Be- und Entlüf-
tungseinrichtungen auch außerhalb der Baulinien und Baugrenzen liegen dürfen. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung ist entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.  
 
In die städtebauliche Vereinbarung ist eine Regelung für die Errichtung eines Dachüber-
standes des Gebäudes Nr. 5 entsprechend dem historischen Vorbild aufzunehmen.  
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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